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Als grundlegender Rechtsakt im Bereich der Regelung der Ein-
reise ausländischer Bürger in das Gebiet der Russischen Föderation
und deren Aufenthalts dort gilt das Föderale Gesetz Nr. 115-FZ 
vom 25.07. 2002 �Über den Rechtsstatus ausländischer Bürger 
in der Russischen Föderation� (nachfolgend �Ausländergesetz� 
oder �Gesetz�). Die Verabschiedung des Ausländergesetzes hat 
den Anstoß für die Entstehung einer neuen gesetzlichen Grund-
lage der Rechtsstellung ausländischer Bürger gegeben und Vor-
aussetzungen für die weitere Entwicklung der Gesetzgebung in 
diesem Bereich, insbesondere für die Regelung bestimmter prak-
tischer Aspekte, geschaffen. Aufgrund dieses Gesetzes hat die
Regierung eine Reihe von Verordnungen erlassen, die insbesondere
die Quotenfestsetzung für die Erteilung von Einladungen zum Zweck 
der Arbeitsaufnahme in Russland, für die Erteilung von Erlaub-
nissen zum zeitweiligen Wohnsitz sowie Arbeitsgenehmigungen 
regeln. Außerdem wurde das Gesetz �Über das Verfahren der 
Ausreise aus der Russischen Föderation und der Einreise in die 
Russische Föderation� Nr. 114-FZ  vom 15.08.1996 geändert und 
durch Bestimmungen über die Arten und Kategorien der Visa bzw. 
Erteilungsverfahren ergänzt.

In den Jahren 2006 � 2007 wurde die Gesetzgebung über den 
Rechtsstatus ausländischer Bürger erheblich geändert. Die ange-
führten ̃ nderungen wurden sowohl in den Wortlaut des Gesetzes
selbst eingearbeitet, als auch in den neuen Normativakten, ins-
besondere im Föderalen Gesetz Nr. 109-FZ vom 18.07. 2006
�Über die Migrationsregistrierung ausländischer Bürger und
Staatenloser in der Russischen Föderation� dargestellt. Darüber
hinaus wurden die Verordnungen der Regierung der Russischen 
Föderation betreffend das Verfahren der Beantragung und Ertei-
lung von Visa, zeitweiligen Aufenthaltserlaubnissen etc. geändert.
Nachfolgend werden die wichtigsten gesetzlichen Vorschriften zur 
Rechtsstellung der ausländischen Bürger in Russland dargestellt.

I.	GENEHMIGUNGEN FÜR DEN			
	 AUFENTHALT IN RUSSLAND
Das Ausländergesetz sieht folgende Differenzierungen der recht-
lichen Formen des Aufenthaltes ausländischer Bürger in Russland 
und der dazu jeweils erforderlichen Genehmigungen vor:

1.	 Zeitweiliger Aufenthalt � auf der Grundlage eines Visums mit
	 einem entsprechenden Reisezweck,

2.	 Zeitweiliger Wohnsitz � auf der Grundlage einer Erlaubnis zum
	 zeitweiligen Wohnsitz,

3.	 Ständiger Wohnsitz � auf der Grundlage einer Wohnerlaubnis.
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1.1	 Zeitweiliger Aufenthalt

a) Allgemeine Bestimmungen

Das Recht zum zeitweiligen Aufenthalt in Russland wird auf 
der Grundlage eines Visums gewährt, dessen Gültigkeit die zu-
lässige Aufenthaltsdauer des ausländischen Bürgers bestimmt. 
Die Gültigkeitsdauer der Visa sowie ihr Erteilungsverfahren be-
stimmen sich nach dem jeweiligen Reisezweck. Die Regelungen
zur Erteilung und Verlängerung eines Visums sind von dem
Föderalen Gesetz Nr. 114-FZ vom 15.08.1996 �Über das Verfahren



der Ausreise aus der Russischen Föderation und der Einreise

in die Russische Föderation� sowie von der Verordnung der

Regierung der Russischen Föderation Nr. 335 vom 09.06.2003 

�Über die Feststellung der Ordnung für die Festlegung der Form 

der Visa, des Verfahrens und der Voraussetzungen ihrer Beantra-

gung und Erteilung, der Verlängerung ihrer Geltungsdauer, ihrer 

Wiederherstellung bei Verlust sowie des Verfahrens der Visumsan-

nullierung� (im Weiteren die �Verordnung der Regierung der Rus-

sischen Föderation Nr. 335� genannt) erfasst. Der ausländische 

Bürger ist mit Ablauf der Gültigkeitsdauer des Visums verp�ichtet, 

die Russische Föderation zu verlassen, sofern sein Visum nicht 

verlängert wurde bzw. keine Erlaubnis zum zeitweiligen Wohnsitz 

erteilt wurde (d.h. selbst wenn dem ausländischen Bürger bereits

ein neues Visum für einen erneuten Aufenthalt erteilt wurde,

ist er verp�ichtet, Russland vor Ablauf des alten Visums zu verlassen.

Eine erneute Einreise erfolgt auf der Grundlage des neuen

Visums).

Die ausländischen Bürger, die in die Russische Föderation gemäß 

einem Verfahren eingereist sind, das kein Visum erfordert, sind 

berechtigt, sich auf dem Gebiet der Russischen Föderation ohne 

Visum und zwar lediglich auf Grund einer ordnungsgemäß ausge-

stellten Migrationskarte aufzuhalten. Zu dieser Kategorie aus-

ländischer Bürger gehören die Staatsbürger derjenigen Staaten, 

mit denen die Russische Föderation Abkommen über gegen-

seitige visafreie Reisen der Bürger geschlossen hat (insbesondere 

die Ukraine, Armenien, Kasachstan). Die Dauer des zeitweiligen 

Aufenthalts dieser Bürger in der Russischen Föderation darf nach 

der allgemeinen Regel neunzig Tage nicht übersteigen.

b) Erteilung von Einladungen nach Russland

Die Visa nach Russland werden in der Regel auf der Grundlage von 

Einladungen russischer juristischer Personen und Staatsbürger

erteilt. Das Verfahren zur Ausstellung von Einladungen ist nach-

folgend dargestellt.

Dem Verfahren zur Erteilung von Einladungen in die Russische 

Föderation für ausländische Bürger ist der II. Teil des Ausländer-

gesetzes gewidmet. Die zur Erteilung von Einladungen bevoll-

mächtigten Organe sind:

n	 Das Außenministerium

	 erteilt Einladungen auf Antrag staatlicher Organe, diplomatischer

	 Vertretungen und Konsulareinrichtungen ausländischer Staaten

	 in der Russischen Föderation, internationaler Organisationen

	 und deren Vertretungen in der Russischen Föderation sowie der

	 Vertretungen ausländischer Staaten bei den in der Russischen

	 Föderation ansässigen internationalen Organisationen,

n	 Der Föderale Migrationsdienst Russlands und seine 
	 örtlichen Behörden

	 erteilen Einladungen auf Antrag der Organe der örtlichen Selbst-

	 verwaltung, juristischer Personen, Staatsbürger der Russischen

	 Föderation und ständig in der Russischen Föderation wohnender

	 Ausländer.

	 Um die Ausstellung einer Einladung beantragen zu können,

	 müssen die einladenden juristischen Personen beim Föderalen

	 Migrationsdienst Russlands oder seiner örtlichen Behörde regi-		

	 striert sein. Das Registrierungsverfahren und die erforderlichen

	 Unterlagen sind durch die Verordnung der Regierung der Rus-

	 sischen Föderation Nr. 655 vom 18.10.2007 �Über die Fest-

	 stellung der Regeln über die Erteilung der Einladungen für die

	 Einreise ausländischer Bürger und Staatenloser in die Russische

	 Föderation� festgelegt.

Art. 16 Ziff. 5 des Ausländergesetzes bestimmt, dass der Einladende

die materielle und medizinische Versorgung des Ausländers

während seines Aufenthaltes in Russland zu garantieren und eine 

Wohngelegenheit zur Verfügung zu stellen hat. Die Garantien

werden in Form eines Garantieschreibens, das die aufnehmende 

Person bei der Beantragung einer Einladung für die Einreise beim 

Außenministerium oder dem Föderalen Migrationsdienst Russ-

lands (seiner örtlichen Behörde) vorlegt, gewährleistet.

c) Ausstellung der Visa für Russland; Kategorien, Arten und 		
	 Gültigkeitsdauer der Visa

Folgende Behörden sind berechtigt, Visa auszustellen:

n	 russische diplomatische und konsularische Vertretungen � stellen

	 Visa aller Kategorien und Arten aus,

n	 das Außenministerium � erteilt diplomatische Visa und Dienst-

	 visa sowie kurzfristige Visa, die durch Konsularstellen an der

	 russischen Grenze ausgestellt werden,

n	 der Föderale Migrationsdienst Russlands und die örtliche

	 Behörde � erstellen Transitvisa, verlängern die Gültigkeits-

	 dauer, erneuern und annullieren Visa.

Russische Visa sind abhängig vom geplanten Reisezweck

und der Aufenthaltsdauer in verschiedene Kategorien und Arten

aufgegliedert, wie es das Föderale Gesetz Nr. 114-FZ vom

15.08.1996 �Über das Verfahren der Ausreise aus der

Russischen Föderation und der Einreise in die Russische

Föderation� (Artikel 25.1 und 25.2) und die Verordnung der

Regierung der Russischen Föderation Nr. 335 bestimmen.
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In Übereinstimmung mit der Visaklassi�zierung nach der Zahl der
gestatteten Einreisen gibt es folgende Visaarten: einfaches Visum, 
Visum zur zweimaligen Einreise, Mehrfachvisum. Abhängig vom 
Reisezweck werden die Visa in folgende Kategorien aufgegliedert:

1.	Diplomatische Visa (��)

	 � werden ausländischen Bürgern ausgestellt, die Inhaber von
	 Diplomatenpässen sind,

2.	Dienstvisa (��)

	 � werden ausländischen Bürgern aufgrund eines Dienstpasses
	 ausgestellt (z.B. Mitgliedern of�zieller ausländischer Delega-
	 tionen),

3.	Transitvisa (��1, ��2)	

	 ��1 � einfaches Visum und
	 ��2 � Visum zur ein- oder zweimaligen Einreise,

4.	Visa für Personen mit zeitweiligem Wohnsitz (��)

	 � werden ausländischen Bürgern für die Einreise nach Russland
	 zum Zweck des zeitweiligen Wohnsitzes erteilt,

5.	Reguläre Visa (�)

	 � werden allen anderen Kategorien ausländischer Bürger aus-
	 gestellt und lassen sich abhängig vom Reisezweck in folgende
	 Gruppen gliedern:

	 5.1. Reguläres Geschäftsvisum (�)

			   � Reisezweck � Geschäftsreisen.
			   Gültigkeitsdauer � bis zu drei Monaten (als einfaches
			   Visum bzw. Visum zur zweimaligen Einreise) oder bis zu 
			   einem Jahr (Mehrfachvisum). Die summarische Aufent-
			   haltsdauer des ausländischen Bürgers in der Russischen
			   Föderation wird bei einem Mehrfachvisum durch die zu-
			   ständige Staatsbehörde festgelegt, darf jedoch innerhalb
			   einer 180-Tage-Periode 90 Tage nicht übersteigen.

	 5.2. Reguläres Arbeitsvisum (�)

			   � Reisezweck � Arbeitsaufnahme.
			   Gültigkeitsdauer � bis zu drei Monaten. Nach der Einreise
			   nach Russland wird das Visum für die Dauer des Arbeits-
			   vertrages, jedoch maximal bis zu einem Jahr, verlängert.

	 5.3. Reguläres Besuchervisum (�)

			   � Reisezweck � private Besuche.
			   Gültigkeitsdauer � bis zu drei Monaten (einfaches Visum bzw.
			   als Visum zur zweimaligen Einreise).

	 5.4. Reguläres Touristenvisum, individuelles bzw. für Gruppen
			   (�), (��)

			   � Reisezweck � Tourismus.
			   Gültigkeitsdauer � bis zu einem Monat (einfaches Visum bzw.

	 			  als Visum zur zweimaligen Einreise). Das Touristenvisum für
			   Gruppen wird ausländischen Touristen erteilt, die nach
			   Russland als eine Gruppe (5 bis 50 Personen) einreisen.

	 5.5. Reguläres Ausbildungsvisum (�)

			   � Reisezweck � Ausbildung in einer russischen Bildungs-
			   einrichtung.
				   Gültigkeitsdauer � bis zu drei Monaten, nach der Einreise
			   nach Russland kann das Visum am Ort der Registrierung
			   des Ausländers für die Dauer des Vertrages, jedoch
			   höchstens um ein Jahr, verlängert werden.

	 5.6. Reguläres humanitäres Visum (�)

			   � Reisezweck � Entwicklung wissenschaftlicher, kultureller,
			   gesellschaftlich-politischer, sportlicher oder religiöser
			   Beziehungen und Kontakte oder Pilgerschaft, Wohltätig-
			   keit oder Zustellung humanitärer Hilfe. 
			   Gültigkeitsdauer � bis zu drei Monaten (einfaches Visum 
			   bzw. als Visum zur zweimaligen Einreise) oder bis zu einem 
			   Jahr (Mehrfachvisum). Die summarische Aufenthaltsdauer 
			   des ausländischen Bürgers in der Russischen Föderation 
			   gemäß einem Mehrfachvisum wird bei der Erstellung des 
			   Visums durch die zuständige Staatsbehörde festgelegt, 
			   darf jedoch innerhalb einer 180-Tage-Periode 90 Tage nicht 
			   übersteigen.

	 5.7.	Reguläres Einreisevisum zum Erhalt von Asyl (�)

			   � Gültigkeitsdauer � bis zu drei Monaten (einfaches Visum).
			   Wird einem Ausländer bei Vorlage eines Beschlusses des
			   Föderalen Migrationsdienstes über seine Anerkennung als
			   Flüchtling erteilt.

In einigen durch die Verordnung der Regierung der Russischen
Föderation Nr. 335 vorgesehenen Fällen kann die Gültigkeitsdauer 
der Visa verlängert werden. Für die Verlängerung der Gültigkeits-
dauer des Visums sind folgende Dokumente vorzulegen:

n	 ein schriftlicher Antrag des Ausländers an die zuständige
	 Behörde an seinem Aufenthaltsort und

n	 ein schriftliches Gesuch der ihn einladenden Organisation
	 (bzw. Person).

d) Migrationsregistrierung ausländischer Bürger

Am 15. 01.2007 sind neue Vorschriften in Kraft getreten, die das
Verfahren der Registrierung (der Erfassung) der ausländischen
Bürger regeln. Diese wurden durch das Föderale Gesetz Nr. 109-FZ
vom 18.07. 2006 �Über die Migrationsregistrierung ausländischer 
Bürger und Staatenloser in der Russischen Föderation� (nach-




